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Am 29. November stimmt das Baselbieter Stimmvolk mit der sogenannten «Dreidrittels-Lösung» 
über eine Reduktion der Geschäftsmieten während der Corona-Krise ab. Das Gesetz ist zwar als 
Gewerbehilfe gedacht, wird jedoch nur den wenigsten Unternehmen helfen. 

Aufgrund der verschärften Situation und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen für KMUs 
braucht es jedoch unbestritten Hilfestellung für jene, die jetzt und in den nächsten Monaten unver-
schuldet in eine besondere Notlage geraten. Und zwar für alle besonders betroffenen KMU und 
nicht nur für solche, die vom Goodwill des Vermieters profitieren. 

Der Kanton Basel-Landschaft hat mit der schweizweit einmaligen Soforthilfe auf beeindruckende 
Art und Weise gezeigt, dass er schnell, zielorientiert und unbürokratisch reagieren kann. Das ist 
auch ein zweites Mal möglich. 

Aufgrund der neuerlichen Verschärfungen der Covid-19-Massnahmen sowie den damit ein-
hergehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für die Baselbieter KMU und aufgrund des 
unsicheren Ausgangs der Abstimmung zur Drittels-Lösung vom 29. November wird der Re-
gierungsrat beauftragt: 

 Umgehend eine zielorientierte Härtefall-Hilfe zu bilden, der die Corona-betroffenen 
KMU erneut schnell und unbürokratisch unterstützt. 

 Für die Baselbieter KMU-Corona-Härtefall-Hilfe 2.0 soll 2021 ein Betrag von 10 Mio. 
bereitgestellt werden. 

 Der Regierungsrat stellt sicher, dass nur Unternehmen anspruchsberechtigt sind, 
die vor der Krise profitabel oder überlebensfähig waren und nicht bereits andere Fi-
nanzhilfen des Bundes erhalten haben. Ausgenommen sind Kurzarbeits- und Er-
werbsausfallentschädigungen sowie Covid-Bürgschaften. 
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 Es soll sichergestellt werden, dass allfällige Bundesbeiträge gemäss Covid-19-Ge-
setz vom Kanton abgeholt werden. 

 Die Vorlage soll spätestens drei Monat nach Überweisung an den Regierungsrat vor-
liegen. 

 


